
SATZUNG
des Gewässerpflegeverbandes 

Schmalfelder Au 
in Leezen im Kreis Segeberg

Aufgrund des § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz- 
WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 
Mai 2002 (BGBl. I. S. 1578), und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und 
Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) I. d. F. der Bekanntmachung vom 
11. Februar 2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 86) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
13.Vovember 2019 (GVOBI.Schl.H S.425) wird nach Beschlussfassung durch den Verbands
ausschuss vom 07.12.2023 folgende Satzung erlassen:

Präambel

Aus Gründen der sprachlichen Verständlichkeit wir die nachstehende Satzung in der männli
chen Form abgefasst. Durch die hier gewählte Formulierung sind jedoch weibliche, männliche 
und divers Betroffene in gleicher Weise gemeint.

1. Abschnitt
Name - Sitz - Mitglieder - Aufgabe - Unternehmen

§1
(zu §§ 3, 6 WVG)

Name, Sitz, Verbandsgebiet

(1) Der Verband führt den Namen "Gewässerpflegeverband Schmalfelder Au und hat sei
nen Sitz in Leezen im Kreis Segeberg. Er ist als Gewässerpflegeverband eine Körper
schaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit gemäß § 1 WVG.

(2) Der Verband ist rund 17624 ha groß und umfasst die Einzugsgebiete des Gewässers 
Schmalfelder Au in den Gemeinden: Bad Bramstedt, Bark, Fredesdorf, Hasenmoor, 
Heidmühlen, Hartenholm, Leezen, Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Kükels, Lentföhrden, 
Oering, Schmalfeld, Seth, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Sülfeld, Todes
felde, Wittenborn und den Forstgutsbezirk Buchholz

(3) In der dieser Satzung als Anlage beigefügten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 
ist die Grenze des Verbandsgebietes als rote Linie dargestellt. Die Übersichtskarte ist 
Bestandteil der Satzung.

(4) Die Grenze des Verbandsgebietes ist im Anlagenverzeichnis im Maßstab 1:5000 rot 
eingetragen. Die Ausfertigung der Karten ist bei der Aufsichtsbehörde, der Unteren 
Wasserbehörde des Kreises Segeberg, Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg 
verwahrt. Eine weitere Ausfertigung der Karten ist bei der Geschäftsstelle des Ver
bandes Schmalfelder Au (Amt Leezen, Hamburger Straße 28, 23816 Leezen) nieder
gelegt. Die Karten können bei diesen Behörden während der Öffnungszeiten einge
sehen werden.

(5) Der Verband ist Mitglied in dem Bearbeitungsgebietsverband Bramau.
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§2
(zu §§ 4, 6 und 22 WVG)

Mitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind
1. die jeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten der im Mitgliederverzeichnis 

aufgeführten Grundstücke und Anlagen (dingliche Mitglieder),
2. die im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Personen, denen der Verband im 

Rahmen seiner Aufgaben Pflichten abnimmt oder erleichtert,
3. die im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Körperschaften des öffentlichen 

Rechts,
4. die im Mitgliederverzeichnis aufgeführten anderen Personen, die durch die 

zuständige Aufsichtsbehörde als Mitglieder zugelassen worden sind,
5. beitragsfrei gestellte Mitglieder in den Gebieten der korporativen Mitgliedschaft der 

Gemeinde.

(2) Das Mitgliederverzeichnis wird vom Amt Leezen fortgeschrieben und aufbewahrt.

(3) Die Eigentümer der Grundstücke und Anlagen im Bereich der korporativen Mitglied
schaft sind freigestellte Mitglieder. Sie werden nicht namentlich im Mitgliederverzeichnis 
geführt.

§3
(zu §§ 2, 6 WVG, § 2 LWVG)

Aufgaben

Der Verband hat die Aufgaben:
1. Unterhaltung einschließlich naturnaher Pflege der Gewässer
2. Ausbau einschließlich naturnaher Umgestaltung der Gewässer
3. Unterhaltung, Bau und Rückbau von Anlagen in und an Gewässern
4. Unterhaltung und Beseitigung von Rohrleitungen, die kein Gewässer sind
5. Erwerb, Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum 

Schutze und zur Verbesserung des Naturhaushalts, der Gewässergüte, des Bodens und 
für die Landschaftspflege.

6. Förderung und Überwachung der vorstehenden Aufgaben.

§4
(zu §§ 5, 6 WVG)

Unternehmen, Plan

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Gewässerpflegeverband die nötigen Arbeiten an 
seinen Gewässern vorzunehmen und die dazugehörenden Nebenanlagen (Stauanlagen, 
Sandfänge, Durchlässe, Zuwegungen usw.) herzustellen und zu betreiben.

(2) Grundlage für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich ihrer na
turnahen Umgestaltung ist das von der Wasserbehörde bestätigte Anlagen- und Gewäs
serverzeichnis (digitales Anlagenverzeichnis) mit den dazugehörigen Plänen.

(3) Je eine Ausfertigung wird beim Verband und bei der Aufsichtsbehörde hinterlegt.



§5
(zu §§ 6, 33 WVG)

Benutzung der Grundstücke dinglicher Verbandsmitglieder

(1) Der Verband ist befugt, das Verbandsunternehmen auf den nach dem Plan und dem Mit
gliederverzeichnis zum Verband gehörenden Grundstücken der Mitglieder (§ 2) durchzu
führen. Er darf die für das Unternehmen nötigen Stoffe (Steine, Erde, Rasen usw.) von 
diesen Grundstücken nehmen, soweit sie land- und forstwirtschaftlich genutzt werden o- 
der Gewässer sind, wenn nicht ordnungsrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

(2) Zur Durchführung seines Unternehmens kann der Gewässerpflegeverband zweckent
sprechende Maschinen einsetzen. Die Grundstückseigentümer oder -besitzer (auch frei
gestellte Mitglieder) sind verpflichtet, diese Maschinen auf ihren Grundstücken aufzuneh
men und das Befahren ihrer Grundstücke sowie deren Überquerung durch Personal des 
Verbandes und beauftragte Dritte zu dulden.

(3) Die Anlieger an den Gewässern, bei ungenügender Breite der Anliegergrundstücke auch 
die Hinterlieger, haben jederzeit unentgeltlich die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke für 
die Ausführung der Unterhaltungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den Gewässern 
von Hand oder mit Maschinen zu dulden. Anlieger und Hinterlieger haben den Aushub 
auf ihren Grundstücken unentgeltlich aufzunehmen (§ 30 Abs. 2 der Satzung). Die Inan
spruchnahme der Grundstücke und die Lagerung des Aushubs haben, wenn die Verhält
nisse es ohne wesentlichen Mehraufwand gestatten, unter Berücksichtigung der Zumut
barkeit von den Eigentümern wechselnd rechts- und linksseitig des Gewässers zu erfol
gen.

§6
(zu § 6 WVG, 33 WVG, § 35 LWG)

Weitere Beschränkungen

(1) Grundstücke im Verbandsgebiet dürfen nur so bewirtschaftet werden, dass die Unterhal
tung und Erhaltung der Gewässer in einem ordnungsgemäßen Zustand gemäß § 25 LWG 
nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die Besitzer der an ein Gewässer des Verbandes grenzenden, zur Viehhaltung genutzten 
Grundstücke (Wiesen/Weiden) sind zur wehrhaften Einzäunung und deren Unterhaltung 
verpflichtet. Der Zaun muss mindestens 0,80 m Abstand von der oberen Böschungs
kante haben und darf die Gewässerunterhaltung nicht erschweren. Die Grabenendver
rohrungen sind in der durchgehenden Flucht des einmündenden Gewässers einzuzäunen 
und mit einer Hecköffnung von mindestens 4,0 m Durchfahrtsbreite zu versehen, deren 
Verschluss so eingerichtet sein muss, dass eine zügige Durchführung der Gewässerun
terhaltung gewährleistet ist. Die Heckpfähle müssen ausreichend gesichert sein.

(3) Das Bestellen von Ackerland, welches an ein Verbandsgewässer grenzt, ist innerhalb des 
gesetzlich bestimmten Gewässerrandstreifens (z. Zt. 1m) verboten.

Innerhalb eines Streifens von 5,0 m von der oberen Böschungskante dürfen Bauten nur 
in besonders begründeten Fällen errichtet und Bäume, Sträucher und Hecken nur so ge
pflanzt werden, dass die Unterhaltungsarbeiten nicht unverhältnismäßig erschwert wer
den. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Verbandes.

(4) Verrohrte Gewässer und Rohrleitungen, die vom Verband zu unterhalten sind, müssen in 
einem Abstand von 3,0 m nach jeder Seite der Rohrleitungsachse von jeglicher Bebauung 
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frei bleiben. Bäume und stark sowie tief wurzelnde Sträucher dürfen in dem vorgenannten 
Bereich nicht gepflanzt werden. Kontrollschächte müssen jederzeit zugänglich sein.

(5) Die im Zuge der vom Verband zu unterhaltenden Gewässer vorhandenen Endverrohrun
gen, die eine Rohrlänge von mindestens 7,0 m haben sollen, werden vom Verband un
terhalten. Sie dürfen nicht ohne Zustimmung des Verbandes in ihrer Lage verändert wer
den.

(6) Die im Zuge von Gewässern vorhandenen Rohrdurchlässe oder Brücken in Parzellenzu
fahrten dürfen nicht ohne Zustimmung des Verbandes in ihrer Lage verändert werden. 
Die Unterhaltung dieser Anlagen obliegt den Grundstückseigentümern. Rohrdurchlässe 
und Brücken sind von den Grundeigentümern bzw. Straßenbaulastträgern in einem ver
kehrssicheren Zustand zu halten.

(7) Viehtränken, Übergänge, Wasserentnahmestellen, Dränanschlüsse an den Kontroll
schächten u. ä. Anlagen an den Verbandsanlagen sind nach Angaben des Verbandes so 
anzulegen und zu unterhalten, dass sie die Verbandsunternehmen nicht hemmen. Sie 
bedürfen vor ihrer Anlage der Genehmigung des Verbandes unbeschadet erforderlicher 
Genehmigungen nach Wasserrecht.

(8) Die Eigentümer der zum Verband gehörenden Grundstücke haben zugunsten des Ver
bandsunternehmens ein unterirdisches Durchleiten von Wasser in Rohrleitungen und die 
Unterhaltung dieser Leitungen einschließlich der Kontrollschächte zu dulden.

(9) Dränausläufe, die in die vom Verband zu unterhaltenden Gewässer einmünden, sind von 
den Grundstückseigentümern so anzulegen und zu markieren, dass sie bei den Unterhal
tungsarbeiten nicht beschädigt werden und diese nicht hemmen. Sie und die Markierun
gen sind von den Grundeigentümern zu unterhalten. Eine Haftung des Verbandes für 
Schäden an den Dränausläufen und den Markierungen erfolgt nur bei deren ordnungsge
mäßen Unterhaltung. Art und Umfang der Markierung können durch den Verband beson
ders vorgeschrieben werden.

(10) Weitergehende gesetzliche Bestimmungen über Schutzstreifen, Uferrandstreifen u. a. 
bleiben von den Regelungen der Absätze 2 und 3 unberührt.

(11) Auf den im Einvernehmen mit den Grundstückseigentümern angelegten und im Anlagen
verzeichnis aufgeführten Gewässerrandstreifen ist die landwirtschaftliche Nutzung aus
geschlossen. Absatz 8 bleibt hiervon unberührt.

§7
(ZU §§ 44, 45 WVG) 

Verbandsschau

(1) Die Gewässer und Anlagen des Verbandes sind jährlich zu schauen.

(2) Die Schaubeauftragten werden vom Ausschuss für fünf Jahre gewählt. Schauführer ist 
der Verbandsvorsteher oder ein vom Vorstand bestimmter Schaubeauftragter. Die Schau
bezirke richten sich nach der als Anlage beigefügten Übersichtsliste für Vertrauensleute 
und Schaubeauftragte. Diese Übersichtsliste ist Bestandteil der Satzung.

(3) Der Verbandsvorsteher macht Zeit und Ort der Schau mindestens eine Woche vorher 
bekannt und teilt darin mit, dass die Mitglieder berechtigt sind, an der Schau teilzuneh
men.

(4) Der Vorstand veranlasst die Beseitigung festgestellter Mängel.



§8
(zu §§ 6, 46 WVG)

Organe

Organe des Gewässerpflegeverbandes sind der Verbandsausschuss und der Verbandsvor
stand.

§9
(zu § 49 WVG)

Zusammensetzung und Wahl des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus 20 Mitgliedern aus 5 Wahlbezirken. Sie sind ehren
amtlich tätig. Für jeden Wahlbezirk werden zwei Ersatzausschussmitglieder gewählt. De
ren Nachrücken ist dem Range nach festzulegen.

Der Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

5 Mitglieder aus dem Wahlbezirk Schmalfeld, Bad Bramstedt, Hasenmoor, Lentföhrden
4 Mitglieder aus dem Wahlbezirk Struvenhütten, Hartenholm, Heidmühlen,
3 Mitglieder aus dem Wahlbezirk Sievershütten, Kisdorfer Wohld (Kisdorf), Hüttblek 

Kattendorf
3 Mitglieder aus dem Wahlbezirk Stuvenborn, Seth, Borstel (Sülfeld), Oering
5 Mitglieder aus dem Wahlbezirk Todesfelde, Fredesdorf, Heiderfeld (Leezen), Bark 

Kükels, Wittenborn, Forstgutbezirk Buchholz

(2) Wählbar ist
• jedes Mitglied, das das 18. Lebensjahr vollendet hat,
• jede Person, die von einem korporativen Mitglied zur Wahrnehmung seiner Interessen 

entsandt ist.
Vorstandsmitglieder sind nicht wählbar, es sei denn, sie erklären vor der Wahi, dass sie 
im Falle einer Wahl als Vorstandsmitglied zurücktreten werden.

(3) Wahlberechtigt ist jedes Mitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat. Das Mit
glied kann sein Stimmrecht durch einen Vertreter ausüben lassen. Die Übertragung meh
rerer Stimmrechte auf denselben Vertreter ist unzulässig. Der Vorsteher kann vom Ver
treter eine schriftliche Vollmacht fordern.

(4) Der Verbandsvorsteher lädt die wahlberechtigten Mitglieder durch öffentliche Bekanntma
chung mit mindestens einwöchiger Frist zur Wahl der Mitglieder des Ausschusses ein. 
Die Aufsichtsbehörde ist einzuiaden.

(5) Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme. Um das Grundeigentum streitende Personen 
sowie gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte haben gemeinsam eine Stimme. 
Nehmen an der Wahl nicht alle der um das Grundeigentum streitenden Personen oder 
nicht alle gemeinsamen Eigentümer oder Erbbauberechtigten teil, so haben die Teilneh
menden gemeinsam eine Stimme, wenn sie einheitlich stimmen; anderenfalls sind ihre 
Stimmen ungültig.

(6) Gewählt wird unter der Leitung des Verbandsvorstehers, wenn niemand widerspricht, 
durch Zuruf, sonst mit Stimmzettel. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet zwi
schen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmzahl, bei gleicher Stimmzahl zwi
schen den Bewerbern mit gleicher Stimmzahl eine Stichwahl statt. Hier entscheidet die 
einfache Mehrheit, bei Stimmengleichheit das vom Verbandsvorsteher zu ziehende Los.
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(7) Über die Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Verbandsvorsteher und einer 
wahlberechtigten Person zu unterschreiben ist. Eine Abschrift ist der Aufsichtsbehörde zu 
übersenden.

§10
(zu § 49 WVG)

Amtszeit des Verbandsausschusses

(1) Die Mitglieder des Verbandsausschusses werden für 5 Jahre gewählt. Die Amtszeit der 
derzeit gewählten Ausschussmitglieder für die Bezirke endet am 31.03.2024.

Struvenhütten, Hartenholm,Todesfelde, Fredesdorf, Leezen-Heiderfeld, Bark, 
Stuvenborn, Seth, Sülfeld-Borstel, Oering, Schmalfeld, Bad Bramstedt, Hasenmoor, 
Sievershütten, Kisdorfer Wohld, Hüttblek, Kattendorf

(2) Wenn ein Mitglied des Verbandsausschusses vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, 
tritt ein gewähltes Ersatzmitglied (§ 9 Abs. 1) an seine Stelle. Steht kein gewähltes Er
satzmitglied zur Verfügung, ist für den Rest der Amtszeit nach § 9 Ersatz zu wählen. Aus
scheidende Mitglieder des Verbandsausschusses bleiben bis zur Wahl der Nachfolger im 
Amt. Mitglieder, die wegen Annahme der Wahl in den Vorstand ausscheiden, scheiden 
mit der Wahlannahme aus.

§11
(zu §§ 25, 28 Abs. 644, 47 WVG)

Aufgaben des Verbandsausschusses

Der Verbandsausschuss hat die ihm durch das Wasserverbandsgesetz, das Landeswasser
verbandsgesetz und diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere hat er folgende 
Aufgaben:

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder,
2. Beschlussfassung über Änderung der Satzung, des Unternehmens, des Planes oder der 

Aufgaben sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik,
3. Beschlussfassung über die Umgestaltung und Auflösung des Verbandes,
4. Wahl der Schaubeauftragten mit Ausnahme des vom Vorstand zu bestimmenden 

schauleitenden Schaubeauftragten,
5. Wahl der Ortsvertrauensleute,
6. Bei Bedarf die Festsetzung von Befugnissen der Vertrauensleute zur einzelnen Beauf

tragung innerhalb eines Unternehmens i.S.v. §4 dieser Satzung.
7. Festsetzung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes sowie von Nachtraghaushalts

satzungen und -plänen,
8. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushaltsplanes,
9. Entlastung des Vorstandes,
10. Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anstellungsverhältnisse und von Vergü

tungen für Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsausschusses,
11. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Ver

band,
12. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten,
13. Abgabe einer Stellungnahme zu einem Aufnahmeantrag gemäß § 25 Abs. 1 Buchst, a 

WVG,
14. Abgabe einer Stellungnahme zu einem Antrag auf Aufhebung der Mitgliedschaft zu § 25 

Abs. 1 Buchst. cWVG,
15. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen nach § 28.



§12
(zu § 49 WVG i. V. m. § 48, § 50 WVG)

Sitzungen des Verbandsausschusses, Entschädigung

(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Mitglieder des Verbandsausschusses schriftlich mit min
destens einwöchiger Frist zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesordnung mit. In drin
genden Fällen bedarf es keiner Frist. Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. Der Ver
bandsvorsteher unterrichtet ferner die Vorstandsmitglieder und lädt die Aufsichtsbehörde 
ein.

(2) Es ist mindestens eine Sitzung im Jahr abzuhalten.

(3) Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzungen des Verbandsausschusses. Er und die übri
gen Vorstandsmitglieder nehmen mit beratender Stimme teil.

(4) Sitzungen sind nicht öffentlich.

(5) Ausschussmitglieder erhalten ein Sitzungsgeld. Die Höhe wird vom Vorstand beschlos
sen. Sie darf die Höhe entsprechend § 12 Entschädigungsverordnung (EntschVO) vom 
31.05.2023 (GVOBI. Schl.-H. 2018, S. 220) in der jeweils gültigen Fassung nicht überstei
gen.

§13
(zu § 49 WVG i.V. m. §48, § 50 WVG, §§ 102, 103 LVwG) 

Beschlussfassung im Verbandsausschuss

(1 ) Der Verbandsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwe
senden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt.

(2) Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der satzungsge
mäßen Mitglieder anwesend und alle rechtzeitig geladen sind. Ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Erschienenen ist er beschlussfähig, wenn bei erneuter Ladung darauf hinge
wiesen worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlossen 
werden wird.

(3) Die Beschlüsse sind in eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Verbandsvorsteher so
wie dem Protokollführer zu unterschreiben ist. Eine Abschrift der Niederschrift ist der Auf
sichtsbehörde zu übersenden.

§13a

Wahl der Vertrauensleute, Entschädigung, Aufgaben

(1) Die Ortsvertrauensleute werden durch den Ausschuss auf Vorschlag des Vorstandes für 
5 Jahre gewählt.

(2) Aufgabe der Ortvertrauensleute ist die Kontrolle der Verbandsgewässer und Anlagen 
sowie Kontrolle der Unterhaltungsarbeiten, einschließlich ggf. deren Beauftragung i.S.v.
§ 11 Nr.6 dieser Satzung. Die Bezirke der Ortsvertrauensleute richten sich nach der als 
Anlage beigefügten Übersichtsliste für Vertrauensleute und Schaubeauftragte. Diese 
Übersichtsliste ist Bestandteil der Satzung.

(3) Die jährliche Entschädigung wird vom Vorstand dem Ausschuss vorgeschlagen. Sie soll 
sich nach Größe und Aufwand des jeweiligen Bezirkes richten.
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§14
(zu §§ 6, 52 WVG)

Zusammensetzung des Vorstandes, Entschädigung

(1) Dem Vorstand gehören ein Vorsteher und acht weitere Mitglieder als Beisitzer an. Ein 
Beisitzer ist Stellvertreter des Vorstehers. Der Vorsteher führt die Bezeichnung "Ver- 
bandsvorsteher".

(2) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Der Verbandsvorsteher und der 
stellvertretende Verbandsvorsteher erhalten eine monatliche Entschädigung. Die Ent
schädigung für den Verbandsvorsteher richtet sich nach § 6 EntschVO §6 (bis zu 2000 
Einwohnern). Die Höhe der Entschädigung für den stellv. Verbandsvorsteher ist vom Ver
bandsausschuß zu beschließen. Die übrigen Vorstandsmitglieder erhalten ein Sitzungs
geld, durch welches ein Tagegeld und bare Auslagen abgegolten sind. Die Höhe des Sit
zungsgeldes ist vom Verbandsausschuss zu beschließen. Sie darf die Höhe entspre
chend § 12 Abs. 5 EntschVO nicht übersteigen. Ein darüber hinaus gehender Anspruch 
auf Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst, Verdienstausfallentschädigung für Selbst
ständige, Entschädigung für Abwesenheit vom Haushalt gern. § 13 EntschVO besteht 
nicht.

§ 15
(zu §§ 52, 53 WVG)

Wahl des Vorstandes

(1) Der Verbandsausschuss wählt den Verbandsvorsteher, die Vorstandsmitglieder und ei
nes dieser Vorstandsmitglieder zum Stellvertreter des Verbandsvorstehers. Das Ergebnis 
der Wahl ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

(2) Gewählt werden kann:
• jedes Mitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat und das 18. Lebensjahr 

vollendet hat,
• jedes ehemalige Mitglied, das im Verbandsgebiet wohnt und seinen landwirtschaftli

chen Betrieb nicht mehr selbst bewirtschaftet,
• jeder Landwirt eines überwiegend im Verbandsgebiet gelegenen landwirtschaftlichen 

Betriebes, der im Verbandsgebiet wohnt und nicht Eigentümer des Betriebes ist,
• jede Person, die von einem korporativen Mitglied zur Wahrnehmung dessen Interes

sen entsandt ist.

(3) Gewählt wird unter Leitung des ältesten Mitglieds des Verbandsausschusses, wenn nie
mand widerspricht, durch Zuruf, sonst mit Stimmzettel. Gewählt ist, wer im ersten Wahl
gang mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, findet zwischen den Bewerbern mit der höchsten Stimmzahl eine Stichwahl statt. 
Hier entscheidet die einfache Mehrheit, bei Stimmengleichheit das vom Wahlleiter zu zie
hende Los.



§16
(zu § 53 WVG)

Amtszeit

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden auf 5 Jahre gewählt. Die Amtszeit der derzeit ge
wählten Vorstandsmitglieder endet am 31. Dezember 2025

(2) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, ist für den Rest der Amtszeit nach 
§ 15 Ersatz zu wählen. Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zum Eintritt der neuen 
Mitglieder im Amt.

§17
(zu §§ 24, 25, 28 Abs. 6, 44, 45, 54 WVG)

Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand leitet den Verband nach Maßgabe des Wasserverbandsgesetzes, des Lan
deswasserverbandsgesetzes und dieser Satzung. Insbesondere hat er die Aufgabe,

1. über einen Aufnahmeantrag nach § 23 Abs. 1 WVG zu entscheiden,
2. über einen Antrag auf Aufhebung der Mitgliedschaft nach § 24 Abs. 2 WVG zu entschei

den,
3. zu einer Verbandszuweisung durch die Aufsichtsbehörde nach § 25 Abs. 1 Buchst, b 

WVG eine Stellungnahme abzugeben,
4. einen Schaubeauftragten als Leiter der Verbandsschau nach § 44 Abs. 2 WVG zu be

stimmen,
5. Ort und Zeit der Verbandsschau zu bestimmen und die Schaubeauftragten, die Aufsichts

behörde und sonstige Beteiligte zu laden (§ 45 Abs. 1 WVG),
6. die bei der Verbandsschau festgestellten Mängel nach § 45 Abs. 3 WVG zu beseitigen,
7. die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan und seine Nachträge aufzustellen,
8. die Aufnahme von Darlehen im Rahmen des Haushaltsplanes zu beschließen,
9. Verträge - außer über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verband - zu 

beschließen,
10. über Ausnahmen nach § 6 Abs. 4, Genehmigungen nach § 6 Abs. 8 und Vorschriften 

nach § 6 Abs. 10 zu entscheiden,
11. Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen,
12. eine Geschäfts- und Dienstordnung für die Mitarbeiter des Verbandes zu erlassen,
13. die Jahresrechnung aufzustellen,
14. über Widersprüche zu entscheiden.
15. Bestimmung von Sachverständigen nach § 24 Abs. 3

§18
(zu § 56 WVG)

Sitzungen des Vorstandes

(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Vorstandsmitglieder schriftlich mit mindestens einwöchi
ger Frist zu den Sitzungen unter Mitteilung der Tagesordnung ein. In dringenden Fällen 
bedarf es keiner Frist. Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. Wer am Erscheinen verhin
dert ist, teilt dies unverzüglich dem Verbandsvorsteher mit. Die Aufsichtsbehörde ist ein
zuladen.
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(2)

(3)

Es ist mindestens eine Sitzung im Jahr abzuhalten.

Sitzungen sind nicht öffentlich.

§19
(zu § 56 Abs. 2 WVG, §§ 102,103 LVwG)

Beschlussfassung im Vorstand

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Jedes Vorstandsmitglied hat 
eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
und alle rechtzeitig geladen sind.

(3) Ist eine mündliche Beratung wegen der geringen Bedeutung des Beratungsgegenstandes 
nicht erforderlich oder wegen der Eilbedürftigkeit nicht möglich, kann die Zustimmung der 
Mitglieder des Vorstandes auf schriftlichem Wege eingeholt werden (Umlaufverfahren). 
Beschlüsse im Umlaufverfahren bedürfen der Zustimmung aller.

(4) Die Beschlüsse sind in die Sitzungsniederschrift aufzunehmen, die vom Verbandsvorste
her sowie vom Protokollführer zu unterschreiben ist. Eine Abschrift der Niederschrift ist 
der Aufsichtsbehörde zu übersenden.

§ 20
(zu § 55 WVG)

Gesetzliche Vertretung des Verbandes

(1) Der Vorstand ist gesetzlicher Vertreter des Verbandes. Der Verbandsvorsteher ist bis zu 
einer Verfügungsobergrenze von 10.000,00 € im Rahmen des genehmigten Haushalts
planes zur alleinigen Vertretung des Verbandes befugt.

(2) Erklärungen durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie 
sind vom Verbandsvorsteher bzw. von dem Vertreter handschriftlich zu unterzeichnen. 
Verpflichtungen im Wert von mehr als 20.000,00 € sind zusätzlich von einem weiteren 
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.

(3) Wird für ein Geschäft oder für einen Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, 
so bedarf die Vollmacht der Form des Absatzes 2 Satz 1. Ist eine Erklärung gegenüber 
dem Vorstand abzugeben, genügt es, wenn sie einem Vorstandsmitglied gegenüber ab
gegeben wird.

§21
(zu §§ 48 Abs. 4, 50 Abs.2, 51, 56 WVG) 

Aufgaben des Verbandsvorstehers

(1) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand und im Ausschuss, in letzterem 
ohne Stimmrecht und in der Mitgliederversammlung. Er bereitet die Beschlüsse des Vor
standes vor und führt die Beschlüsse des Vorstandes und des Ausschusses aus. Er hat 
auf die Einheitlichkeit der Verwaltungsführung hinzuwirken; er leitet und beaufsichtigt 
den Geschäftsgang der Verwaltung und ist für die sachdienliche Erledigung der Aufga
ben verantwortlich. Er ist Dienstvorgesetzter der Angestellten und Arbeiter des Verban
des.



(zu § 55 WVG)
Gesetzliche Vertretung des Verbandes

(4) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand und im Ausschuss, in letzterem 
ohne Stimmrecht, und in der Mitgliederversammlung. Er bereitet die Beschlüsse des Vor
standes vor und führt die Beschlüsse des Vorstandes und des Ausschusses aus. Er hat 
auf die Einheitlichkeit der Verwaltungsführung hinzuwirken; er leitet und beaufsichtigt den 
Geschäftsgang der Verwaltung und ist für die sachdienliche Erledigung der Aufgaben ver
antwortlich. Er ist Dienstvorgesetzter der Angestellten und Arbeiter des Verbandes.

§22
(zu § 51 WVG)

Unterrichtung der Verbandsmitglieder

Der Verbandsvorsteher hat die Verbandsmitglieder in angemessenen Zeitabständen, spätes
tens alle 5 Jahre, über die Angelegenheiten des Verbandes zu unterrichten. Diese Unterrich
tung der Verbandsmitglieder kann zeitgleich mit der Wahlversammlung nach § 15 der Satzung 
erfolgen.

3. Abschnitt 
Haushalt, Beiträge

§23
(zu §§ 65 WVG, 6, 9 und 22 LWVG)

Haushalt

(1) Die Haushaltswirtschaft des Verbandes richtet sich nach dem Zweiten Abschnitt des 
LWVG. Sie ist nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung zu führen.

(2) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind vom Vorstand so rechtzeitig aufzustel
len, dass der Verbandsausschuss bis zum 31. Dezember eines Jahres die Haushaltssat
zung und den Haushaltsplan beschließen, der Beschluss gemäß §§ 9 und 22 LWVG und 
§ 33 öffentlich bekannt gemacht und die Haushaltssatzung in Kraft treten kann.

(3) Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen des Verbandes von Nichtmitgliedern sind wie 
Beiträge der Mitglieder zur Bestreitung der Ausgaben zu verwenden.

§24
(zu § 28 WVG)

Beiträge

Die Mitglieder und die Nutznießer nach § 28 Abs. 3 WVG haben dem Verband die Beiträge zu 
leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen 
Haushaltsführung erforderlich sind. Die Beiträge bestehen in Geld- und Sachleistungen.
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§25
(zu § 30 WVG, § 21 LWVG) 

Beitragsmaßstab

(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die Eigentümer und Nutznießer, die Vorteile aus dem 
jeweiligen Unternehmen des Verbandes haben.

(2) Der Verband hebt unterschiedliche Beitragsarten. Die Maßstäbe hierfür werden wie folgt 
festgesetzt:

Beitragsart Gegenstand Maßstab

a) Für Gewässer
gern. § 28 Abs. 1 LWG Ge
wässerunterhaltung ein
schließlich naturnaher Umge
staltung

alle Grundstücke und alle er
schwerenden Anlagen

Beitragssatz je Mitglied 
(Grundbeitrag) und 
Beitragseinheit/ha 
(Flächenbeitrag) oder 
Anlage gemäß Absatz 3

b) Für Gewässer
gern. § 28 Abs. 2 LWG Ge
wässerunterhaltung ein
schließlich naturnaher Umge
staltung

alle Grundstücke und alle er
schwerenden Anlagen gern.
§ 28 Abs. 1 Nr. 1 - 3 LWG

Beitragssatz je Mitglied 
(Grundbeitrag) und Beitrags
einheit/ha (Flächenbeitrag) o- 
der Anlage gemäß Absatz 3

c) Rohrleitungen ohne Ge
wässereigenschaft

alle Grundstücke 1 Beitragseinheit/ha 
Mindestbeitrag 0,5 BE

Die Höhe des jeweiligen Grund- und Flächenbeitrages wird durch die Haushaltssatzung be
stimmt.

(3) Der Beitragsmaßstab nach Absatz 2 Buchst, a) mit Ausnahme des Grundbeitrages, der 
in der Haushaltssatzung festgelegt wird, wird von einem Gutachterausschuss im Rahmen 
der Bestimmungen des § 21 Abs. 1 LWVG ermittelt. Dem Gutachterausschuss gehören 
zwei vom Vorstand mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu benennende, dem Verband 
nicht angehörende Sachverständige und der Verbandsvorsteher an. Der Gutachteraus
schuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. Handelt es sich um Grundstücke des Ver
bandsvorstehers, tritt an ihre oder seine Stelle der Stellvertreter

1. Die Beitragslast für Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen, die auf aus
drückliche Anforderung Dritter durchgeführt werden, verteilt sich nach der Höhe des 
jeweiligen Aufwandes auf diese Dritten (Vorteilhabenden).

§26
(zu §§ 31 und 32 WVG, 21 LWVG, 108 LVwG)

Hebung der Beiträge

(1) Der Verband hebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des Mitgliederverzeichnis
ses, des für ihn geltenden Beitragsmaßstabes und des Beitragssatzes durch Bescheid. 
Jeder einzelne Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Mittels 
elektronischer Datenverarbeitung erstellte Bescheide sind auch ohne Unterschrift gül
tig.

(2) Kann die endgültige Höhe des Verbandsbeitrages nicht festgesetzt werden und ist es 
für die Durchführung des Unternehmens und die Verwaltung des Verbandes 



erforderlich, kann der Vorstand Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge festsetzen, 
die nur in begründeten Fällen die Beiträge für eine Beitragseinheit überschreiten sollen.

(3) Die Hebung der Beiträge wird dem Amt Leezen übertragen.

(4) Als Stichtag für die Berechnung zur Beitragshebung des laufenden Jahres gilt der 1. 
Januar. Später eingehende Änderungsmitteilungen gelten grundsätzlich erst für die 
Hebung des Folgejahres.

(5) Für die in § 6 Absätze 4, und 8 vorgesehene Erteilung von Ausnahmen und Genehmi
gungen werden nach Maßgabe des § 5 KAG folgende Verwaltungsgebühren erhoben: 
Von 50,00 € bis zu 1.000,00 €

§ 26a
(zu DSGVO und LDSG)

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten der Mitglieder nach § 2 und der Nutznießer nach § 28 Abs. 3 
WVG dürfen vom Verband gemäß Art.6 Abs. 1 c DSGVO i.V.M §3 Abs. 1 LDSG erhoben 
und verarbeitet werden, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 3, insbesondere 
zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge nach den §§ 23- 
25, erforderlich ist. Es sind dies:
1. Vor- und Familienname
2. Adressdaten (einschließlich Telefon und E-Mail-Adresse)
3. Grundstücksbezogene Daten

Die erforderlichen Daten werden von folgenden Datenquellen/-dateien und speichernden 
Stellen erhoben:
z. B.
1. Katasterämter- Buchwerk
2. Gemeinden/Ämter- Einwohnermeldekartei, Grundsteuerkartei
3. untere Wasserbehörde - Verbrauchs- und Verschmutzungsdaten von Abwasser

(2) Der Verband ist außerdem berechtigt, für die Zahlung von Entschädigungen und um Gra
tulationen auszusprechen, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Tätigkeitsdauer 
und Geburtsdatum der Mitglieder der Verbandsgremien des Verbandes bei den Betroffenen 
gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 LDSG, Landesdatenschutzgesetz zu erheben und in einer Über- 
weisungs- und Mitgliederdatei zu speichern.

(3) Die betroffenen Mitglieder und Nutznießer sind umgehend, spätestens mit dem nächsten 
Beitragsbescheid über die im vorstehenden Ermächtigungsrahmen durchgeführte Erhe
bung und Verarbeitung personenbezogener Daten, die Rechtsgrundlage und den Zweck 
der Erhebung sowie bei (anschließender) Übermittlung auch über den Empfängerkreis der 
Daten aufzuklären (Art. 14 Abs. 3 b DSGVO). Dies gilt nicht, wenn die Betroffenen auf an
dere Weise Kenntnis von der Verarbeitung ihrer Daten erlangt haben. Bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Auftrag (Art. 4 Nr. 8 DSGVO) ist die Weitergabe von Daten 
an Auftragnehmer nicht als Übermittlung an Dritte anzusehen. Der Gewässerpflegeverband 
bleibt verantwortlich.

§27
(zu § 31 Abs. 3 und 4 WVG)

Folgen des Rückstandes, Verjährung
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(1) Wer einen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszuschlag zu zahlen. Dieser 
wird wie ein Beitrag behandelt und ist mit dem rückständigen Beitrag zu entrichten. Er 
beträgt 1 v. H. des rückständigen Beitrages vom Fälligkeitstag ab für jeden angefangenen 
Monat.

(2) Für die Verjährung gelten die Vorschriften der Abgabenordnung.

§28
(zu §§ 262 ff. LVwG)

Vollstreckung

Für das Beitreiben der öffentlich-rechtlichen Forderungen des Verbandes (Beiträge) durch 
Vollstreckung gelten die Vorschriften der §§ 262 ff. des Landesverwaltungsgesetzes und der 
hierzu ergangenen Landesverordnung über die zuständigen Vollstreckungsbehörden.

§29
(zu § 28 Abs. 6 WVG)

Stundung, Niederschlagung, Erlass

(1) Über eine Niederschlagung oder einen Erlass von Beitragsforderungen des Verbandes 
entscheidet der Verbandsausschuss.

(2) Über eine Stundung von Beitragsforderungen des Verbandes entscheidet der 
Verbandsvorstand, bis zu einer Höhe von 500,00 EUR kann der Verbandsvorsteher ent
scheiden.

§30
(zu § 28 Abs. 2 WVG) 

Sachbeiträge

(1) Der Verband kann seine Mitglieder zu Hand- und Spanndiensten und zu Sachleistungen 
für das Verbandsunternehmen heranziehen. Die Verteilung dieser Sachbeiträge richtet 
sich nach dem Beitragsverhältnis für die Gewässerunterhaltung, für den Schutz von 
Grundstücken vor Hochwasser und für Anlagen zur Entwässerung in Abhängigkeit davon, 
welche dieser Verbandsaufgaben die Heranziehung zu Sachbeiträgen erforderlich macht. 
Bei Gefahr im Verzüge genügt die Anordnung des Verbandsvorstehers. Die Zustimmung 
des Verbandsausschusses ist unverzüglich nachträglich einzuholen.

(2) Anlieger und Hinterlieger haben den Aushub (§ 5 Abs. 3) innerhalb von 6 Monaten einzu
ebnen oder zu beseitigen. Größere Aushubmengen als im Mittel 0,25 cbm je Meter Ufer
länge werden vom Verband eingeebnet.

4. Abschnitt 
Anordnungen, Zwangsmittel

§31
(zu § 68 WVG)
Anordnungen

(1) Der Verband kann die zur Durchsetzung der in § 5 vorgesehenen Duldungspflichten und 
in § 6 vorgesehenen Beschränkungen erforderlichen Anordnungen erlassen. Für den 
Vollzug gelten §§ 228 ff. LVwG.



(2) Die nach § 68 WVG dem Vorstand des Verbandes zustehenden Anordnungsbefugnisse 
können auch von dem Verbandsvorsteher wahrgenommen werden.

§32
(zu § 237 LVwG) 

Zwangsgeld

Anstelle oder neben der Ersatzvornahme ist auch die Festsetzung eines Zwangsgeldes durch 
den Vorstand nach § 237 LVwG zulässig.

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§33 
Dienstkräfte

(1) Der Verband überträgt die Kassen- und Geschäftsführung dem Amt Leezen.

(2) Der Verband kann zur Durchführung des Verbandsunternehmens nach Bedarf Ange
stellte, Arbeiterinnen und Arbeiter einstellen. Das Beschäftigungsverhältnis der Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer richtet sich nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen 
Dienst in der jeweils gültigen Fassung und die diesen ergänzenden und ersetzenden 
Tarifverträge in der für den Kommunalen Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein jeweils 
gültigen Fassung (oder andere Tarifverträge wie z.B. TW). Soweit ein Beschäftigungs
verhältnis vom Geltungsbereich der o.g. Tarifverträge ausgenommen ist, soll es in An
lehnung an o.g. Tarifverträge erfolgen.

§34
(zu § 67 WVG)

Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen des Verbandes sind unter Angabe der Bezeichnung des Verbandes 
von dem Verbandsvorsteher zu unterschreiben. Für die Bekanntmachung längerer Ur
kunden genügt die Bekanntgabe des Ortes, an dem diese Urkunden eingesehen werden 
können.

(2) Bekannt gemacht wird durch Abdruck in der Segeberger Zeitung und auf der Internetseite 
des Verbandes.

§35
(zu § 58 WVG) 

Änderung der Satzung

(1) Beschlüsse zur Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit der satzungsgemäßen 
Stimmen des Ausschusses, Beschlüsse zur Änderung der Aufgabe des Verbandes der 
Mehrheit von 2/3 der satzungsgemäßen Stimmen des Ausschusses. § 59 Abs. 2 WVG 
wird nicht berührt.
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(2) Soweit mit der Satzungsänderung dem Verband das Recht verliehen werden soll, Beamte 
zu haben (Dienstherrnfähigkeit), bedarf diese Satzungsänderung gemäß § 3 des Landes
beamtengesetzes der Genehmigung der obersten Aufsichtsbehörde, die nur im Einver
nehmen mit dem Innenminister erteilt werden darf.

(3) Satzungsänderungen werden von der Aufsichtsbehörde, Satzungsänderungen nach Ab
satz 2 von der obersten Aufsichtsbehörde nach deren Vorschriften bekannt gemacht.

§36
(zu § 72 WVG, VWG-AufsVO)

Aufsichtsbehörde

(1) Aufsichtsbehörde ist die Landrätin oder der Landrat des Kreises Segeberg.

(2) Eine Zustimmung der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 WVG ist 
nicht erforderlich zur Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten bis zum Gesamtbetrag 
von 50.000,00 € im Rahmen des genehmigten Haushaltsplanes.

§37
(zu § 58 Abs. 2 WVG)

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.01.2021 außer Kraft.
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Übersichtsliste für Vertrauensleute und Schaubeauftragte Schmalfelder Au 
Bezirk 1: Schmalfeld, Bad Bramstedt, Hasenmoor, Lentföhrden

Vertrauensmann Bad Bramstedt
Gew. Nr. Stationen

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
112
140
141
143
144
146

Vertrauensmann Schmalfeld
Gew. Nr. Stationen

200
201
203
208
210

2101
218

2181
2182
2185
2187
219
220

2205
226
228
233
235
237
239
240
244

2441
2442
246

2461
250
260
266
268

2684
2686
270 0+000-0+671
272 0+000-0+380
280
282

2822
283 1+150-1+465



Übersichtsliste für Vertrauensleute und Schaubeauftragte Schmalfelder Au 
Bezirk 2: Struvenhütten, Hartenholm, Heidmühlen

Vertrauensmann Struvenhütten 1
Gew. Nr. Stationen

272 0+380-0+754
304

3044
305
306
307 0+000-1+451
309

3011
3091
3093
311
320 0+000-1+316
323 0+000-0+160
324
326

3282
330 0+000-2+000

3310
3311
3312
3314 0+000-1+100
3318
332
333
335
336
337
340 0+000-1+000
341
342 0+000-0+339

Vertrauensmann Struvenhütten II
Gew. Nr. Stationen

343
350 0+000-1+400
360 0+000-2+200
361
364 0+100-0+320
380
390 0+000-1+896
390 3+582-5+179
393
394 0+000-0+603
281 0+000-2+005

2811 0+000-1+066
2812
2817
2820
2824
283 0+000-1+150
300
301
302

Vertrauensmann Hartenholm I
Gew. Nr. Stationen

281 2+005-2+933
2811 1+066-5+047
2816
2818
2821
2823
2825
2828
2830
2832
2834
320 1+316-2+448
323 0+160-0+624
325
328

340 1+000-5+789

Vertrauensmann Hartenholm II
Gew. Nr. Stationen

342 0+339-0+453
3401
3402
3403
3404
3405
3408
344

3442
345
3450
3452
3453
3458

34501
34503
3451
3456
3459
3460
3464
3466
360 2+200-3+951
365 0+300-0+919



Übersichtsliste für Vertrauensleute und Schaubeauftragte Schmalfelder Au 
Bezirk 3: Sievershütten, Kisdorferwohld, Hüttblek, Kattendorf

Vertrauensmann Sievershütten
Gew. Nr. Stationen

330 2+000-5+408
3303
3304
338
339
370
371
372
373
375 0+000-1+300

3751
377
390 3+227-3+582

3905
395
397
399

3991
400 0+000-1+600

Vertrauensmann Kisdorferwohld
Gew. Nr. Stationen

350 3+807-6+070
3501
3502
3503
358
375 1+300-2+018

Vertrauensmann Hüttblek
Gew. Nr. Stationen

350 2+153-3+807
353 0+300-1 + 100
355 0+000-1+961
356
357 0+000-2+000

Vertrauensmann Kattendorf
Gew. Nr. Stationen

270 0+671-2+111
307 1+451-3+254

3071
3073
331

3314 1+100-1+610
3315
350 1+400-2+153
351
353 0+000-0+300
353 1+100-2+485
355 1+961-2+669
357 2+000-2+596
359



Übersichtsliste für Vertrauensleute und Schaubeauftragte Schmalfelder Au 
Bezirk 4: Stuvenborn, Seth, Borstel, Oering

Vertrauensmann Stuvenborn
Gew. Nr. Stationen

390 1+906-3+227
3904
3907
3913
3915
3961
3964
394 0+603-2+090

3941
3942
3944
396 0+000-2+3416
501

5011
5018
503

5031
505

5051
5052

Vertrauensmann Borstel
Gew. Nr. Stationen

705 1+448-3+245
7051
7056
7058
709

7091

Vertrauensmann Oering
Gew. Nr. Stationen

400 0+1600-2+200
4013
4015
4019
405
409

4091
4095
410

4101
4102

Vertrauensmann Seth
Gew. Nr. Stationen

390 5+179-7+520
3908
3917
3919
396 2+346-2+578
398

3982
400 2+200-6+165
402
404
406

4061
7011
7015
703
705 0+000-1+448



Übersichtsliste für Vertrauensleute und Schaubeauftragte Schmalfelder Au 
Bezirk 5: Bark, Fredesdorf/Heiderfeld, Todesfelde/Voßhöhlen, Kükels, Wittenborn, 

Forstgutsbezirk Buchholz

Vertrauensmann Bark
Gew. Nr. Stationen

520 2+020-3+531
5211
800 2+599-9+409
803 2+376-3+415
806
808
810
812

8121
8122
816
824
828
805

Vertrauensmann Fredesdorf/Heiderfeld
Gew. Nr. Stationen

700 3+000-6+300
7002

70021
7004
7006
701 1+700-2+538
708
720

7201
7202
7205

Vertrauensmann Voßhöhlen
Gew. Nr. Stationen

363
3632
364 0+000-0+100
365 0+000-0+300
500
502
504
506
508
520 0+000-2+020

5202
5203
5205
5209
700 0+000-3+000
701 0+000-1+700
702

Vertrauensmann Todesfelde
Gew. Nr. Stationen

704
7043
7046
706
800 0+000-2+599
801
803 0+000-2+376

8031
8033
8034
804

8041


